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Bauanfrage 
Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung der Grundschule 
Baugrundstück: Schulstr. 7, Flst.-Nr. 59/7  
Gemarkung:  Oberndorf 
Bauherr:  Stadt Ebersberg Herr C. Staller, Marienplatz 1, 85560 Ebersberg 
Bahnstrecke 5710/ Grafing BF – Wasserburg BF/ Bahn-km ca. 9,4 bis 9,5/ r. d. Bahn 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG, DB Station&Service AG und DB Energie 
GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme: 

Gegen das oben genannte und eingereichte Bauvorhaben bei Beachtung und Einhaltung der 
nachfolgenden Bedingungen, Auflagen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und ihrer 
Konzernunternehmen grundsätzlich keine Bedenken.  
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

Die Abstandsflächen gemäß LBO (§ 6 BayBO) sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtli-
che Bestimmungen sind einzuhalten. 

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 

Es wird eine Einfriedung zum Bahngrund (ggf. Stabmattenzaun) gefordert.  

Wenn der Zaun mehr als 4 m von der nächsten Schiene entfernt ist, kann auf eine Sicherungs-
aufsichtskraft verzichtet werden. Sollte diese nicht der Fall sein ist eine Sicherung durch Bau-
überwacher bzw. Sakra erforderlich und auf eigene Kosten zu stellen. 
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Der Baubeginn, Anmeldung der Sicherheitskraft und bei weiteren Fragen ist der Südostbayern-
bahn (SOB) rechtzeitig anzuzeigen bei: Mario Willsch, mario.willsch@deutschebahn.com, Tel. 
0160/97425115. 

Werden bei einem Bagger-, Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB über-
schwenkt, so ist mit der Südostbayernbahn (SOB) eine schriftliche Kranvereinbarung (für 500,- 
Euro) abzuschließen, die mindestens 6 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der SOB zu beantra-
gen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. 

Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorhaben 
bei der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, SOB, Bezirksleiter Fahrbahn, Friedrich-Ebert-Straße 
7, 84453 Mühldorf, Herr Nico Höfling, Nico.Hoefling@deutschebahn.com, Mobil: 0160-97446022  
oder Alexander Josef Boden, Alexander-Josef.Boden@deutschebahn.com, Mobil: 0171-
4178301 einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorge-
sehenen Schwenkradius vorzulegen. 

Hinweis: Der Freistaat Bayern hat die Elektrifizierung der Strecke Grafing – Wasserburg (Inn) Bf 
beschlossen und die Planungen dazu befinden sich in der Phase Entwurfsplanung.  

Die Oberleitungsanlage soll im Jahr 2024 errichtet werden und in Betrieb gehen. Weitere Aus-
baumaßnahmen in Bezug auf den S-Bahn-Ausbau der Strecke sind durch den Freistaat Bayern 
derzeitig in der Vorbereitung. 

 

DB Kommunikationstechnik GmbH 

Auskunft im Auftrag der DB Netz AG:  Der angefragte Bereich enthält keine Fernmeldekabel oder 
TK- Anlagen der DB Netz AG. Das vorhandene Streckenfernmeldekabel verläuft links der Bahn. 

Auskunft der Vodafone GmbH:  Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen.  

  

Allgemeine Belange 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch 
während der Bauzeit. 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlage hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingun-
gen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante Maß-
nahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne Ein-
schränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten. 

Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stützbereich) durchgeführt werden.   

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen 
dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. 
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Bei Arbeiten ist die Staubentwicklung in Grenzen zu halten. Sie darf die freie Sicht im Bereich der 
Gleisanlagen, insbesondere des Bahnübergangs, nicht einschränken. Sollte mit Wasser zur Ver-
meidung der Staubemissionen gearbeitet werden, so ist in jedem Fall eine Lenkung des Wasser-
strahls auf die Bahnanlage auszuschließen. Es muss in jedem Fall dafür gesorgt werden, dass 
keine Teile der Abbruchmassen auf die Bahnanlage (Gleisbereich) gelangen können (Vermei-
dung von Betriebsgefährdungen). 

Bei Planung von Lichtzeichen, Solaranlagen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuch-
tung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahn-
übergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer aus-
geschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern 
nicht vorkommen. 

Material, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lage-
rungen von Materialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen 
Umständen Stoffe in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.  

Bei der Errichtung von Spiel- und Sportplätzen nahe aktiver Bahnstrecken ist die DIN 18035-
1:2003-02 zu beachten. Insbesondere verweisen wir auf die geforderte Höhe von Ballfängen.  

Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgeworfen 
werden können (Sturm, Vandalismus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemäß VDE-Richtlinien 
vorzusehen. Die Fundamente dürfen auch nicht teilweise auf Bahngrund stehen. 

Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Baugrundstück wurde seitens 
der DB Netz AG nicht durchgeführt. Sollte dies gewünscht werden, so ist rechtzeitig –ca. 8 Wo-
chen vor Baubeginn- eine entsprechende Anfrage an die DB AG, DB Immobilien zu richten. Ggf. 
sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausge-
hen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug 
behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zu-
rückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 
führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderli-
chenfalls vom Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG wei-
terhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren.  

Für Fragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend, bitten wir Sie, 
sich an den Mitarbeiter des Kompetenzteams Baurecht, Frau Kiefer, zu wenden. 

Hinweis: 

Wir bitten Sie zu beachten, dass wir Ihnen aufgrund der aktuellen politischen Einschränkungen 
die Stellungnahme ausschließlich digital zukommen lassen. Falls wir Ihnen die Stellungnahme 
zusätzlich im Original zuschicken sollen, bitten wir um kurze Mitteilung. 
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++++ Wir bitten um Beachtung, dass wir trotz der aktuellen Corona-Virus-Pandemie bemüht sind, 
die Bearbeitung der Beteiligungen der DB AG und ihrer Konzernunternehmen im Rahmen von 
Planungs- und Bauvorhaben Dritter innerhalb der gesetzlichen bzw. behördlichen Fristen zu be-
arbeiten, dies aber aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgehend gewährleistet werden 
kann. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis und um Berücksichtigung in den betroffenen Ver-
fahren. ++++ 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG  
DB Immobilien, Region Süd 
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Signiert von: Dieter Betz    
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Signiert von: FranziskaKiefer  
I.V.      I.A.  
 


